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 Veröffentlicht am 06.11.1997

Index

41/04 Sprengmittel Waffen Munition

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §5 Abs1;

WaffG 1986 §6 Abs1;

Rechtssatz

Bei der Beurteilung der wa:enrechtlichen Verläßlichkeit iSd § 6 Abs 1 Wa:G kann ein wiederholtes Lenken von

Kraftfahrzeugen in alkoholisiertem Zustand nicht ohne Bedeutung sein (hier kommt hinzu, daß der Wa:enpaßinhaber

erneut in alkoholisiertem Zustand im Rahmen seines ordnungsstörenden Verhaltens so weit gegangen ist, daß er nach

erfolgloser Abmahnung festgenommen werden mußte).

Schlagworte

Verhältnis zu anderen Normen und Materien
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